
(SZ) Der Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung ist das vornehmste Beratergre-
mium der Bundesregierung, es ist 1963
eigens durch ein Gesetz geschaffen wor-
den. Früher konnten sich die Mitglieder
häufig nicht auf eine Linie einigen, durch
die Neubesetzungen hat sich das geändert.
In diesem Beitrag für die Süddeutsche Zei-
tung äußern die Fünf sich demonstrativ
einvernehmlich.

D urch die Corona-Krise ist mit ei-
nem historisch großen Einbruch
der deutschen Wirtschaftsleistung

im ersten Halbjahr 2020 zu rechnen. Die
Pandemie hat praktisch alle Länder erfasst
und dürfte mit einem weltweiten Rück-
gang der Wirtschaftsleistung einherge-
hen. Der deutsche Staat hat schnell um-
fangreiche Hilfspakete auf den Weg ge-
bracht, um die Zeit der wirtschaftlichen Be-
schränkungen mit Liquiditäts- und Ein-
kommenshilfen für Unternehmen und
Haushalte zu überbrücken.

Dennoch wird die gesamtwirtschaftli-
che Nachfrage nach den bereits vorgenom-
menen und angekündigten weiteren Lo-
ckerungen durch Einkommensausfälle,
eine erhöhte Unsicherheit und teils fortbe-
stehende Einschränkungen belastet blei-
ben. Für viele Unternehmen besteht nach
wie vor die Gefahr einer Insolvenz. Um ei-
ner lang anhaltenden Rezession entgegen-
zuwirken und die konjunkturelle Erholung
zu unterstützen, sind nach Ansicht des
Sachverständigenrats weitere fiskalpoliti-
sche Maßnahmen sinnvoll.

Diese Maßnahmen sollten zielgenau
dort Unterstützung leisten, wo diese nötig
ist, und zugleich an den richtigen Stellen
Anreize setzen, um gestärkt aus der Krise
zu kommen. Es gilt deshalb, nicht allein
die Nachfrage zu stärken, sondern zu-
gleich den Strukturwandel sinnvoll zu un-
terstützen. Insbesondere sollte sich die Po-
litik nicht unter dem Einfluss einzelner
Branchen zu einer Vielzahl an branchen-
spezifischen Maßnahmen, wie etwa einer
Kaufprämie für Fahrzeuge, verleiten las-
sen, die tendenziell bestehende Struktu-
ren verfestigen, ohne eine durchschlagen-

de konjunkturelle Wirkung zu erzielen.
Gesundheitsschutz und wirtschaftliche
Erholung müssen dabei immer zusammen
gedacht und die konjunkturellen Maßnah-
men eng mit der Lockerungsstrategie abge-
stimmt werden. Lockerungen sollten mit
Schutzkonzepten einhergehen, die mög-
lichst praktikabel und langfristig handhab-
bar sind. Erst dann kann sich die Konsum-
zurückhaltung der Haushalte abbauen, Un-
ternehmen können verlässlich planen,
Beschäftigte halten, Produktionskapazitä-
ten erhöhen und Investitionen tätigen.

Zur Stabilisierung der Erwartungen ge-
hört nicht zuletzt der maßvolle Umgang
des Staates mit seinen finanziellen Res-
sourcen, auch wenn der Verschuldungs-
spielraum beachtlich ist. Die fiskalischen
Impulse werden nur dann ihre volle real-
wirtschaftliche Wirkung entfalten, wenn
nicht in absehbarer Zeit Steuererhöhun-
gen oder Ausgabenkürzungen drohen, die
zu Konsum- oder Investitionszurückhal-
tung führen würden.

Der Sachverständigenrat sieht vor al-
lem drei Maßnahmen, die den Anspruch er-
füllen, zielgenau zu wirken, die wirtschaft-
liche Erholung zu unterstützen und den
Strukturwandel zu begleiten: die Auswei-
tung der Möglichkeiten zum steuerlichen
Verlustrücktrag und -vortrag, eine Energie-
preisreform sowie die Förderung privater
und öffentlicher Investitionen. Konkret:

Durch eine Erweiterung des Verlust-
rücktrags können diejenigen Unterneh-
men unterstützt werden, die in den vergan-
genen Jahren erfolgreich waren und Gewin-
ne erzielten, in diesem Jahr jedoch durch
die Auswirkungen der Corona-Pandemie
Verluste erwarten. Dazu könnte die Höhe
der verrechenbaren Verluste sowie der Zeit-
raum in der Vergangenheit, der für den Ver-
lustrücktrag herangezogen wird, erweitert
werden. Zudem würde durch eine Auswei-
tung des unterjährigen Verlustrücktrags
den Unternehmen direkt und kurzfristig Li-
quidität zugeführt, ohne ihre Verschul-
dung zu erhöhen.

Eine Ausweitung des Verlustvortrags
gibt den Unternehmen die Möglichkeit, ih-
re Steuerzahlungen mit den heutigen Ver-

lusten, die noch nicht durch einen Verlust-
rücktrag ausgeglichen wurden, zu verrech-
nen und dadurch mittelfristig zu wachsen.
Gleichzeitig erhöht dies den Anreiz, heute
zu investieren.

Mit einer zügigen und umfangreichen
Energiepreisreform wiederum würde ei-
ne spürbare Entlastung von Haushalten
und Unternehmen bei gleichzeitiger Behe-
bung ökologisch fragwürdiger Verzerrun-
gen der Energiepreise erreicht. Dazu könn-
te die Stromsteuer auf den europäischen
Mindestsatz gesenkt werden. Ebenso wä-
re eine Senkung der EEG-Umlage über die
im Klimapaket bereits beschlossene Re-
duktion hinaus denkbar. Aufgrund der re-
gressiven Wirkung von Energiesteuern
würden durch eine solche Reform die ver-
fügbaren Einkommen insbesondere von
einkommensschwachen Haushalten rela-
tiv erhöht. Zusätzlich unterstützt ein nied-
rigerer Strompreis die Transformation
hin zu einem klimafreundlicheren Ener-
giesystem, indem er die Anreize zur Sek-
torkopplung und somit zum Einsatz von
zunehmend regenerativ erzeugtem
Strom zur Defossilisierung der Sektoren
Wärme und Verkehr sowie der Industrie
erhöht.

Schließlich können zur Stärkung der pri-
vaten Investitionen Anreize zur Bildung

von Humankapital und zum Ausbau der Di-
gitalisierung gesetzt werden. Durch digita-
le Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
könnten Unternehmen und Beschäftigte
die Zeit der Kurzarbeit und Arbeitslosig-
keit nutzen, um neue Kompetenzen aufzu-
bauen und sich so auf die Zeit nach der Re-
zession vorzubereiten. In Verbindung mit
einer besseren digitalen Ausstattung der
Unternehmen und Behörden kann somit
der Strukturwandel befördert und die
Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden.

Ein Hindernis für öffentliche Investitio-
nen war in den vergangenen Jahren die ho-
he Auslastung der Bauwirtschaft. Wenn-
gleich die Bau-Branche weniger stark von
der Corona-Pandemie betroffen sein dürf-
te als andere, haben sich die Geschäftser-
wartungen dort ebenfalls eingetrübt. Frei-
werdende Kapazitäten könnte der Staat
nutzen, um wichtige Investitionen voran-
zutreiben und mit zusätzlichen Investiti-
onsplänen die Erwartungen der Bauwirt-
schaft zu stabilisieren. Zentral sind Investi-
tionen in das Gesundheitswesen, den öf-

fentlichen Nahverkehr, die Netzinfrastruk-
tur, die Infrastruktur für die emissionsneu-
trale Mobilität sowie in den Breitbandaus-
bau und in die Digitalisierung von Behör-
den und Schulen. Dabei muss der Staat
nicht immer selbst als Investor auftreten,
sondern kann gegebenenfalls durch Zu-
schüsse Anreize für private Investitionen
setzen oder eine Koordinationsfunktion
übernehmen.

Rund ein Drittel der öffentlichen Investi-
tionen werden auf kommunaler Ebene ge-
tätigt. Die finanzielle Situation der Kom-
munen ist aufgrund wegbrechender Ge-
werbesteuereinnahmen durch die Corona-
Krise jedoch äußerst angespannt. Durch
die gleichzeitig sinkenden Steuereinnah-
men der Länder reduzieren sich die Mög-
lichkeiten eines kommunalen Finanzaus-
gleichs. Daher sind zusätzliche Mittel des
Bundes für gezielte Investitionen der Kom-
munen in den genannten Bereichen not-
wendig.

Mit einem solchen Maßnahmenpaket,
das mit der Lockerungsstrategie abge-
stimmt ist, kann die wirtschaftliche Erho-
lung unterstützt werden. Gleichzeitig kön-
nen damit die richtigen Anreize für eine
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und
Nachhaltigkeit der deutschen Volkswirt-
schaft gesetzt werden.

Veronika Grimm, 48,
wurde im April 2020 vom
Bundespräsidenten in
den Rat berufen. Die
Professorin für Volkswirt-
schaftslehre, insbesonde-
re Wirtschaftstheorie, an
der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-
Nürnberg forscht viel zu
Energiethemen. FOTO: DPA

So kann sich die
Wirtschaft erholen

Der Sachverständigenrat („Fünf Weise“) empfiehlt
zur Überwindung der Corona-Krise ein Konjunkturpaket,

das nicht Einzelinteressen dient, sondern vor allem
dem Strukturwandel helfen soll.

Von Lars P. Feld, Veronika Grimm, Monika Schnitzer,
Achim Truger und Volker Wieland

Der Staat soll mehr bauen
und mehr Geld für Bildung und
Digitalisierung ausgeben

Volker Wieland, 54, ist
seit 2013 Mitglied, ihn
hatten damals die Arbeit-
geber vorgeschlagen. Der
Professor für Monetäre
Ökonomie ist Geschäfts-
führender Direktor des
Institute for Monetary
and Financial Stability an
der Goethe-Universität
Frankfurt. FOTO: DPA

Monika Schnitzer, 58,
wurde zusammen mit
Veronika Grimm im April
2020 in den Rat berufen.
Sie ist Professorin für
Komparative Wirtschafts-
forschung an der Ludwig-
Maximilians-Uni in Mün-
chen und bekannt als
Wettbewerbs- und Innova-
tionsexpertin. FOTO: AP

Achim Truger, 50, ist
Professor für Sozioökono-
mie, Schwerpunkt Staats-
tätigkeit und Staatsfinan-
zen an der Uni Duisburg-
Essen. Er ist 2019 auf
Vorschlag der Gewerk-
schaften, die traditionell
einen Sitz bestimmen
dürfen, in den Rat gekom-
men. FOTO: DPA

Lars P. Feld, 53, ist das
dienstälteste Mitglied
des Sachverständigenrats
(seit 2011), den er seit
März diesen Jahres leitet.
Er ist Professor für Wirt-
schaftspolitik und Ord-
nungsökonomik an der
Universität Freiburg und
Direktor des Walter Eu-
cken Instituts. FOTO: DPA

Unternehmen sollten
Verluste bei der Steuer vor- und
zurückverrechnen dürfen

Unternehmen und Haushalte entlasten, das geht nach Ansicht des Sachverständigenrats auch mit einer zügigen und um-
fangreichen Energiepreisreform.  FOTO: JOCHEN TACK/IMAGO IMAGES
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